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Aufbau von Wertguthaben 
Bei diesem Modell arbeiten Beschäftigte über 
einen bestimmten Zeitraum – oft ein bis fünf 
Jahre – in Vollzeit, erhalten aber ein redu-
ziertes Entgelt. Der darüber liegende Teil des 
Entgelts wird auf einem speziellen Zeitwert-
konto, dem Wertguthaben, angespart. 

Schriftliche Wertguthabenvereinbarung
Eine transparente Vereinbarung schafft Ver-
trauen und Sicherheit für beide Seiten. Sie 
sollte folgende Punkte regeln:
• Wofür soll das Wertguthaben verwendet

werden?
• Wie lange und in welchem Umfang wird das

Wertguthaben aufgebaut?Fo
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• Wie lange soll die Auszeit dauern und wie
hoch ist das monatliche Entgelt während
der Freizeitphase?

• Was passiert bei Kündigung oder Tod der
oder des Beschäftigten oder bei Insolvenz
des Unternehmens?

Angemessenes Arbeitsentgelt
Während der Freizeitphase darf das Arbeits-
entgelt nicht unangemessen niedrig sein. Eine 
gesetzliche Definition für ein „angemessenes“ 
Arbeitsentgelt gibt es allerdings nicht. Die 
Spitzenorganisationen der Sozialversiche-
rung betrachten während der Freistellungs-
phase ein Entgelt als angemessen, wenn es 
im Monat mindestens 70 Prozent des durch-
schnittlich gezahlten Arbeitsentgelts der 
unmittelbar vorangegangenen zwölf Kalen-
dermonate beträgt.

Sozialversicherung in Arbeits- und Freizeit-
phase
In der Arbeitsphase werden die Sozialver-
sicherungsbeiträge auf Basis des vollen 
Arbeitsentgelts berechnet. In der Freizeit-
phase werden die Sozialversicherungsbei-
träge aus dem ausbezahlten, reduzierten 
Entgelt entrichtet. Es stammt aus dem 
Wertguthaben. Vorteil: Die Sozialversiche-
rungspflicht bleibt während der gesamten 
Auszeit bestehen. Die Beschäftigten sind 
also weiterhin krankenversichert, erwer-
ben Rentenansprüche und erhalten bei einer 
Arbeitslosigkeit nach dem Sabbatical volle 
Unterstützung. Der Arbeitgeber führt die Bei-
träge weiter ab, als ob ein reguläres Beschäf-
tigungsverhältnis besteht.

 So unterstützt 
die AOK

Im Video des Online-Seminars erhalten Sie 
weitere Informationen zu Sabbaticals und 
anderen Auszeiten von Beschäftigten. 
→ aok.de/fk/video-online-seminar-

auszeiten-im-job

DAT E N  U N D 
FA K T E N

Sabbaticals in 
Deutschland

Quelle: 
Randstad-ifo-Personal-
leiterbefragung, März 
2023.

Knapp ein Viertel 
der Unternehmen in 
Deutschland bieten 
ein Sabbatical an.  

Große Betriebe mit 
mehr als 500 Be-
schäftigten tun das 
etwa doppelt so 
häufig wie kleinere 
Betriebe.

24 %

Sabbaticals und Sozialversicherung

„Ich bin dann mal 
weg.“
Sabbaticals machen eine längere 
Pause vom Job möglich. Was Ar-
beitgeber und Beschäftigte vorab 
vereinbaren sollten und wie sich 
die Auszeit auf die Sozialversiche-
rung auswirkt.

Die Gesundheitskasse.

https://www.aok.de/fk/video-online-seminar-auszeiten-im-job
https://www.aok.de/fk/video-online-seminar-auszeiten-im-job
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Neues in der Sozialversicherung

Das ändert sich 2026 
Der 1. Januar bringt Änderungen in der Sozialver-
sicherung. Die wichtigsten Punkte bei Entgeltab-
rechnung und Meldeverfahren für Arbeitgeber.

Die Grenze für Mini-
jobs liegt 2026 bei 
603 Euro im Monat. 603 €

Überweisung von Beiträgen

Bankverbindung und 
Zahlungsempfänger korrekt angeben

Laut EU-Verordnung ist es zwingend notwendig, bei Über-
weisungen neben der Bankverbindung auch den Zahlungs-
empfänger exakt zu benennen. Bei der Zahlung von Bei-
trägen an die AOK Nordost ist als Zahlungsempfänger 
anzugeben: AOK Nordost – Die Gesundheitskasse. 

Fehlerhafte Angaben verzögern die Überweisung. Bei 
verspätetem Zahlungseingang müssen Säumniszuschläge 
berechnet werden. 

Mindestlohn erhöhung

Neue Grenzen für  
Mini- und Midijobs

Durch die Erhöhung des Mindest
lohns auf 13,90 Euro steigt die 
Geringfügigkeitsgrenze auf 
603 Euro. Arbeitgeber prüfen jetzt, 
ob ihre geringfügig entlohnten 
Beschäftigten diese Grenze 2026 
überschreiten. Für diese Prognose 
ziehen sie das regelmäßige Arbeits-
entgelt sowie mit hinreichender 
Sicherheit erwartbare Einmalzah-
lungen heran. Bei einem regelmäßi-
gen Arbeitsentgelt von 603,01 Euro 
bis 2.000 Euro liegt eine Beschäf-
tigung im Übergangsbereich vor 
(Midijob). 

Datenaustausch EEL

Ende-Mitteilung bei 
Krankengeld

Seit 1. Januar 2026 entfällt die 
aktive Anfrage des Arbeitgebers 
zur Dauer einer Entgeltersatz-
leistung (EEL) wie Krankengeld 
(Abgabegrund „42“). Der Sozialver-
sicherungsträger übermittelt den 
Beginn und das Ende der EEL auto-
matisch (Abgabegrund „62“) an 
den Arbeitgeber.
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Sie fragen, 
Experten 
antworten

STUDIUM IN POLEN, 
PRAKTIKUM IN 
DEUTSCHLAND

Ein in Polen eingeschriebe-
ner Medizinstudent möchte 
unentgeltlich ein dreimo-
natiges Pflichtpraktikum in 
unserem Betrieb absolvie-
ren. Wir möchten ihm frei-
willig ein Entgelt zahlen. 
Wie rechnen wir das ab?

Aufgrund der EU-Arbeit-
nehmerfreizügigkeit gelten 
für Personen im Praktikum, 
die an einer ausländischen 
(Fach-)Hochschule einge-
schrieben sind, auch die 
deutschen Rechtsvorschrif-
ten. Handelt es sich um ein 
in der Studien- oder Prü-
fungsordnung vorgeschrie-
benes Zwischenpraktikum, 
besteht in allen SV-Zwei-
gen Versicherungsfreiheit. 
Dauer, Entgelt oder Arbeits-
zeit spielen keine Rolle. 

Entscheidend ist, dass 
der Student weiterhin 
immatrikuliert ist. Bei Ent-
geltzahlung besteht nur 
Unfallversicherungspflicht. 
„190“ lautet der Personen-
gruppenschlüssel, „0000“ 
der Beitragsgruppenschlüs-
sel. Beiträge zur U1 und U2 
sowie Insolvenzgeldumlage 
sind zu zahlen.

Sie fragen, unsere Experten 
antworten innerhalb von 
24 Stunden:

→ aok.de/fk/expertenforum

Abkommensstaaten 

Entsendungen digital 
beantragen

Seit 1. Januar 2026 erfolgt das Antrags- und 
Bescheinigungsverfahren für Entsendungen in 
Staaten mit Sozialversicherungsabkommen (SVA) 
digital. Arbeitgeber stellen den Antrag über ihr 
Entgeltabrechnungsprogramm oder das SV-
Meldeportal bei der Krankenkasse der oder des 
Beschäftigten. Diese prüft, ob deutsches Sozial-
versicherungsrecht weiter gilt, und stellt die SVA-
Bescheinigung aus. Zahlt der Arbeitgeber keine 
RV-Beiträge, ist der Antrag bei der DVKA (Deut-
sche Verbindungsstelle Krankenversicherung – 
Ausland) oder der DRV (Deutsche Rentenversiche-
rung) zu stellen – je nach Abkommensstaat.

Kurzfristige Beschäftigungen

Längere Zeitgrenzen in der 
Landwirtschaft

Zum 1. Januar 2026 wurden die Zeitgrenzen für 
kurzfristige Beschäftigungen in der Landwirt-
schaft erhöht. Damit können Saisonkräfte 
90 Tage oder 15 Wochen statt bisher 70 Tage 
oder drei Monate im Kalenderjahr sozialversi-
cherungsfrei beschäftigt werden. Die neuen Zeit-
grenzen gelten nicht für die Gastronomie oder 
andere Branchen.

Künstlersozialkasse

Abgabesatz gesenkt

Die Künstlersozialabgabe beträgt für das 
Jahr 2026 4,9 Prozent. Dies ist eine Senkung 
um 0,1 Prozent gegenüber dem Satz für 2025 
(5,0 Prozent). Möglich wird das, weil sich die 
wirtschaftliche Situation in der Kunst- und Kul-
turbranche besser entwickelt hat, als prognos-
tiziert wurde. 

Pflegeversicherung

So läuft das 
digitale Verfahren

Seit 1. Juli 2025 melden Ar- 
beitgeber Beginn und Ende 
einer pflegeversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung 
über ihr Entgeltabrechnungs-
programm oder das SV-Mel-
deportal an die Deutsche 
Rentenversicherung. Dadurch 
erhalten sie automatisch 
Angaben zu Elterneigen-
schaft und Kinderanzahl, die 
den Pflegeversicherungsbei-
trag beeinflussen. Die Daten 
stammen vom Bundeszent-
ralamt für Steuern (BZSt).  
Die Zuordnung erfolgt über 
die steuerliche Identifika-
tionsnummer (IdNr). In man-
chen Fällen weichen die 
Angaben von der tatsäch-
lichen Situation der Beschäf-
tigten ab. Das kommt bei 
steuerlich nicht erfassten 
Kindern vor, etwa bei im  
Ausland lebenden Kindern 
oder Stiefkindern. Dann for-
dert der Arbeitgeber Nach-
weise von seinen Beschäf- 
tigten ein. Diese berücksich-
tigt er bei den Pflegever- 
sicherungsbeiträgen und  
nimmt sie zu den Entgelt- 
unterlagen.

 So unterstützt 
die AOK

Bei „Trends & Tipps 2026“ 
finden Sie diese und weitere 
Neuerungen im Detail:
→ aok.de/fk/jahreswechsel

https://www.aok.de/fk/expertenforum
https://www.aok.de/fk/jahreswechsel
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A K T U E L L

Aktuelle E-Paper zu SV-Themen
Von Beiträgen bis Minijobs: Die E-Paper der AOK zu 
den wichtigsten Regelungen der Sozialversicherung 
unterstützen Unternehmen bei ihrer täglichen Arbeit. 
Thematisch passende Rundschreiben, Gesetze und 
Tabellen lassen sich aus dem Dokument direkt auf-
rufen. Elf frisch aktualisierte Ausgaben stehen ab 
sofort kostenfrei zum Download bereit.

→ aok.de/fk/sv-epaper

Gehaltsrechner 2026
Mit dem Gehaltsrechner der AOK berechnen Sie 
Bruttolohn, Nettolohn, Sozialversicherungsbeiträge 
und den Arbeitgeberanteil. Erfahren Sie schnell und 
einfach die Auswirkung von Gehaltsanpassungen 
oder die Höhe von Umlagen. Auch spezielle Eingaben 
sind möglich, etwa zu vermögenswirksamen Leistun-
gen, Freibeträgen oder Dienstwagen.

→ aok.de/fk/gehaltsrechner

Der Jahresbeginn hatte wieder zahlreiche 
Neuerungen in der Sozialversicherung für die 
Unternehmen in der Region in petto. Auf dem 
Fachportal für Arbeitgeber informiert die  
AOK Nordost zuverlässig über alle wichti-
gen Themen vom elektronischen Meldever-
fahren über Minijobs bis zu Entsendungen. 
Nutzende finden dort alle relevanten neuen 
Zahlen und Rechengrößen von Beiträgen über 
Grenzwerte bis zu Umlagesätzen, mit denen 
Unternehmen in diesem Jahr rechnen müssen. 

Das Magazin 
„daten | fakten | 
termine“ ab sofort 
an jedem Ort und 
zu jeder Zeit digi-
tal lesen. Mit „daten | fakten | termine“ stellt die AOK 

Nordost auch in diesem Jahr das bewährte 
und kompakte Magazin zum Jahreswechsel 
exklusiv als E-Paper auf dem Fachportal für 
Arbeitgeber zur Verfügung. Vorteil: Sie können 
das Magazin downloaden und an einem Ort 
und zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl lesen: am 
Computer, auf dem Tablet und sogar auf dem 
Smartphone. Auch das Ablegen im firmen-
eigenen Netzwerk wird einfacher: Alle können 
künftig jederzeit auf die wichtigsten Infos zur 
Sozialversicherung zugreifen.

→ aok.de/fk/no/dft2026

Immer aktuell informiert

„daten | fakten | 
termine“ – Ausgabe 
2026 online
Das bewährte Informationsan-
 gebot für die Sozialversicherung 
ist jetzt auf dem Fachportal für 
Arbeitgeber abrufbar.

https://www.aok.de/fk/sv-epaper
https://www.aok.de/fk/gehaltsrechner
https://www.aok.de/go/fk/no/dft2026

